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Gesamte Rechtsvorschrift für Forschungsorganisationsgesetz, Fassung vom 02.04.2015 

Langtitel 

Bundesgesetz vom 1. Juli 1981 über die Forschungsorganisation in Österreich und über Änderungen des 
Forschungsförderungsgesetzes (Forschungsorganisationsgesetz - FOG) 
StF: BGBl. Nr. 341/1981 idF BGBl. Nr. 448/1981 (DFB) (NR: GP XV RV 214 AB 778 S. 81. BR: S. 
413.) 

Änderung 

BGBl. Nr. 655/1987 (NR: GP XVII RV 211 AB 408 S. 45. BR: 3386 AB 3406 S. 495.) 
BGBl. Nr. 246/1989 (NR: GP XVII IA 201/A AB 908 S. 102. BR: AB 3665 S. 515.) 
BGBl. Nr. 663/1989 (NR: GP XVII IA 292/A AB 1130 S. 124. BR: 3796 AB 3797 S. 524.) 
BGBl. Nr.   407/1991 (NR: GP XVIII AB 161 S. 35. BR: 4090 AB 4096 S. 544.) 
BGBl. Nr.   689/1991 (NR: GP XVIII IA 233/A AB 296 S. 48. BR: AB 4173 S. 547.) 
BGBl. Nr.   101/1993 (NR: GP XVIII RV 638 AB 770 S. 101. BR: AB 4450 S. 564.) 
BGBl. I Nr.  49/1997 (NR: GP XX RV 581 AB 640 S. 67. BR: AB 5407 S. 624.) 
BGBl. I Nr.  47/2000 (NR: GP XXI AB 163 S. 29. BR: AB 6149 S. 666.) 
BGBl. I Nr. 142/2000 (NR: GP XXI RV 311 AB 369 S. 45. BR: 6250 und 6251 AB 6268 S. 670.) 
BGBl. I Nr. 136/2001 (NR: GP XXI RV 742 AB 824 S. 81. BR: 6458 AB 6459 S. 681.) 
BGBl. I Nr.  14/2002 (NR: GP XXI IA 528/A AB 850 S. 84. BR: AB 6507 S. 682.) 
BGBl. I Nr.  74/2004 (NR: GP XXII RV 506 AB 539 S. 67. BR: 7063 AB 7081 S. 711.) 

Text 

ARTIKEL I 

A. ALLGEMEINES 

Grundsätze und Ziele 

§ 1. (1) Die leitenden Grundsätze für die Förderung von Wissenschaft und Forschung durch den 
Bund sowie für die Organisation wissenschaftlicher Einrichtungen des Bundes sind insbesondere: 

 1. die Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre (Art. 17 Staatsgrundgesetz über die allgemeinen 
Rechte der Staatsbürger, RGBl. Nr. 142/1867), 

 2. die Vielfalt wissenschaftlicher Meinungen und Methoden, 

 3. die Bedeutung von Wissenschaft und Forschung für die Gesellschaft, 

 4. die Kooperation zwischen universitärer und außeruniversitärer Forschung, 

 5. die Kooperation zwischen dem Bund, den Ländern und Gemeinden sowie sonstigen öffentlich-
rechtlichen Einrichtungen, 

 6. die internationale, insbesondere europäische Forschungskooperation, 

 7. die Bereitstellung angemessener Mittel für Wissenschaft und Forschung, 

 8. die Gleichbehandlung von Frauen und Männern sowie die Gleichwertigkeit der Frauen- und 
Geschlechterforschung mit anderen Forschungsbereichen. 

(2) Die Ziele für die Förderung von Wissenschaft und Forschung durch den Bund sowie für die 
Organisation wissenschaftlicher Einrichtungen des Bundes sind insbesondere: 

 1. die Erweiterung und Vertiefung der wissenschaftlichen Erkenntnisse, 

 2. zur Lösung sozialer, wirtschaftlicher, kultureller und wissenschaftlicher Problemstellungen 
verantwortlich beizutragen, vor allem zur Sicherung und Hebung der allgemeinen Lebensqualität 
und der wirtschaftlichen Entwicklung, 

 3. die rasche Verbreitung sowie die Verwertung der Ergebnisse von Wissenschaft und Forschung, 

 4. die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, insbesondere die Erhöhung des 
Frauenanteils im Bereich des universitären und außeruniversitären wissenschaftlichen 
Nachwuchses. 
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B. Berichtswesen 

§ 6. Jede Bundesministerin oder jeder Bundesminister, die oder der Mittel für die Errichtung und den 
Ausbau einer wissenschaftlichen Einrichtung, die ein vom Bund verschiedener Rechtsträger ist, oder zur 
Durchführung von Einzelforschungsvorhaben zur Verfügung stellt oder nachgeordnete Dienststellen ihres 
oder seines Ressorts mit der dauernden oder zeitweiligen Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten 
betraut oder für diese Zwecke nachgeordnete Dienststellen einrichtet, hat der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur darüber unverzüglich zu berichten, soweit nicht aus 
Gründen der Landesverteidigung eine Geheimhaltung geboten ist. 

§ 7. Jede Bundesministerin oder jeder Bundesminister hat vorzusorgen, dass von nachgeordneten 
Dienststellen ihres oder seines Bereiches, die mit der Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten betraut 
sind, sowie von Rechtsträgern, die im Rahmen ihres oder seines Zuständigkeitsbereiches Mittel zu der 
Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten erhalten, ein jährlicher Bericht vorgelegt wird. Diese Berichte 
haben die wissenschaftlichen Tätigkeiten und Ergebnisse, die Finanzierung, die Personalsituation, die 
apparative und räumliche Ausstattung sowie allfällige Bedarfsanalysen, hinsichtlich von vom Bund 
verschiedenen Rechtsträgern nur, soweit diese Angaben im Zusammenhang mit der vom Bund zur 
Verfügung gestellten Finanzierung stehen, zu enthalten und sind von der zuständigen Bundesministerin 
oder vom zuständigen Bundesminister der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur zur Kenntnis zu bringen, soweit nicht aus Gründen der Landesverteidigung eine 
Geheimhaltung geboten ist. 

§ 8. (1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat im 
Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie dem Nationalrat bis zum 1. Juni eines jeden Jahres einen Lagebericht über die aus 
Bundesmitteln geförderte Forschung, Technologie und Innovation in Österreich vorzulegen. 

(2) Die Bundesregierung hat dem Nationalrat in Abständen von drei Jahren bis zum 1. Juni des 
betroffenen Jahres einen umfassenden Bericht über die Lage und Bedürfnisse von Forschung, 
Technologie und Innovation in Österreich vorzulegen. 

§ 9. Nachstehende Daten dürfen automationsunterstützt ermittelt, verarbeitet und übermittelt sowie 
veröffentlicht werden: 

 1. Empfängerinnen oder Empfänger von Forschungsförderungen des Bundes bzw. 
Auftragnehmerinnen oder Auftragnehmer bei Forschungsaufträgen des Bundes, 

 2. Bezeichnung und Kurzbeschreibung des Forschungsprojektes bzw. der Förderung, 

 3. Verantwortliche Projektleiterin oder verantwortlicher Projektleiter, 

 4. Fristigkeit, 

 5. Finanzierung durch den Bund, 

 6. Bezeichnung der Geräte, die innerhalb der Förderung oder des Auftrages angeschafft werden 
sollen bzw. wurden, 

 7. Angabe der Stelle, bei der der Abschlussbericht aufliegt, 

 8. Verwertungen, 

C. FORSCHUNGSFÖRDERUNGEN UND FORSCHUNGSAUFTRÄGE DES BUNDES 

Forschungsförderungen 

§ 10. (1) Förderungen im Sinn dieses Bundesgesetzes sind Zuwendungen des Bundes, insbesondere 
Zuschüsse, Ausgaben für zins- und amortisationsbegünstigte Gelddarlehen sowie Annuitäten-, Zinsen- 
und Kreditkostenzuschüsse, die der Bund als Träger von Privatrechten (Art. 17 Abs. 1 des Bundes-
Verfassungsgesetzes) einem von (Anm.: richtig: vom) Bund verschiedenen Rechtsträger aus 
Bundesmitteln 

 1. für eine förderungswürdige, bereits erbrachte oder beabsichtigte Leistung im Bereich der 
Wissenschaft und Forschung, 

 2. für eine förderungswürdige, bereits erbrachte oder beabsichtigte Leistung für wissenschaftliche 
Veranstaltungen, für wissenschaftliche Ausstellungen, für wissenschaftliche Publikationen und 
für wissenschaftliche Dokumentation und Information, 

 3. und für eine förderungswürdige, bereits erbrachte oder beabsichtigte Leistung zur Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses gewährt, ohne daß damit unmittelbar dem Bund gegenüber eine 
angemessene geldwerte Gegenleistung zu erbringen ist. 



 Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at Seite 3 von 10 

(2) Auf förderungswürdige, bereits erbrachte und beabsichtigte Leistungen von jungen universitären 
und außeruniversitären Forscherinnen ist besonders Bedacht zu nehmen. 

§ 11. (1) Bei der Vergabe von Förderungen ist auf die Ziele und Prinzipien der 
gesamtösterreichischen Forschungs- und Technologiepolitik, insbesondere die Forschungsstrategien des 
Bundes, Bedacht zu nehmen. Die Gewährung von Förderbeiträgen oder Darlehen kann von Bedingungen 
abhängig gemacht werden. Bei Forschungsvorhaben von unmittelbarem Nutzen für die 
Förderungswerberin oder den Förderungswerber hat diese oder dieser einen angemessenen Beitrag zur 
Deckung der Kosten zu leisten. Die §§ 20 und 21 des Forschungs- und Technologieförderungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 434/1982, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 73/2004, gelten sinngemäß. 

(2) Die Bundesregierung hat zu Einzelheiten der Förderung und der Durchführung der 
Förderungsmaßnahmen Richtlinien zu erlassen. Diese Richtlinien sind dem Rechnungshof zur Kenntnis 
zu bringen und sodann im ,,Amtsblatt zur Wiener Zeitung‘‘ zu veröffentlichen. 

Forschungsaufträge und Aufträge für sonstige wissenschaftliche Untersuchungen 

§ 12. Forschungsaufträge und Aufträge für sonstige wissenschaftliche Untersuchungen 
(Expertengutachten) im Sinne dieses Bundesgesetzes sind nach den Bestimmungen des Privatrechtes zu 
beurteilende Vereinbarungen des Bundes mit vom Bund verschiedenen Rechtsträgern im Bereich von 
Wissenschaft und Forschung gegen eine bestimmte oder bestimmbare Gegenleistung gemäß § 13 Abs. 3. 

§ 13. (1) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 74/2004) 

(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 74/2004) 

(3) Die Gegenleistung des Bundes für Forschungsaufträge und für Aufträge über sonstige 
wissenschaftliche Untersuchungen ist auf Grundlage der erforderlichen Kosten zu vereinbaren. Ein 
darüber hinausgehendes Entgelt kann gewährt werden. Eine Pauschalierung kann vorgenommen werden. 

(4) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 47/2000) 

E. WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN IM BEREICH DES 
BUNDESMINISTERIUMS FÜR BILDUNG, WISSENSCHAFT UND KULTUR UND 

BUNDESMUSEEN 

§ 17. Für die der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
unterstehenden wissenschaftlichen Einrichtungen und die Bundesmuseen gelangen neben § 1 die 
nachstehenden Bestimmungen zur Anwendung. 

Geologische Bundesanstalt 

§ 18. (1) Die Geologische Bundesanstalt ist eine Einrichtung des Bundes und untersteht der 
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Sie dient dem Bund 
als zentrale Informations- und Beratungsstelle im Bereich der Geowissenschaften und hat bei ihrer 
Tätigkeit auf die Entwicklung der Wissenschaften, auf die Wirtschaftlichkeit und auf die 
gesellschaftlichen Bedürfnisse Bedacht zu nehmen. 

(2) Ihre Aufgaben umfassen insbesondere: 

 1. Untersuchungen und Forschung in den Bereichen der Geowissenschaften und Geotechnik mittels 
dem jeweiligen Stand der Technik und Forschung entsprechenden Methoden. Im Besonderen 
sind dies die geowissenschaftliche Landesaufnahme, die Erfassung und Bewertung von geogen 
bedingten Naturgefahren, von Vorkommen mineralischer Roh- und Grundstoffe mit dem 
besonderen Zweck der Durchforschung des Bundesgebietes nach nutzbaren Lagerstätten, sowie 
die hydrogeologische Erfassung und Bewertung von Trink- und Nutzwasservorkommen; 

 2. Erstellung von Gutachten und Planungsunterlagen in diesen Bereichen; 

 3. Sammlung, Bearbeitung und Evidenthaltung der Ergebnisse ihrer Untersuchungen und 
Forschung sowie Dokumentation über diese Bereiche unter Anwendung moderner 
Informationstechnologien; 

 4. Zusammenarbeit mit den Einrichtungen des staatlichen Krisenmanagements. 

(3) Die gesammelten und/oder gespeicherten geowissenschaftlichen Daten sind weder amtliche 
Werke im Sinne des Urheberrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 111/1936, noch Daten im Sinne des § 2 des 
Umweltinformationsgesetzes, BGBl. Nr. 495/1993, mit Ausnahme solcher über die Böden- und 
Gewässergüte gemäß Abs. 2 Z 3. Entsprechende Daten dienen ausschließlich der Information über Fragen 
des Umweltschutzes und dürfen keinesfalls kommerziell genutzt werden. 
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(4) Sofern es die Erfüllung der fachlichen Aufgaben für die Bundesverwaltung zulässt, hat die 
Anstalt auch anderen natürlichen und juristischen Personen im Rahmen ihres Aufgabenbereiches 
Leistungen zu erbringen. Arbeiten für Gebietskörperschaften und Arbeiten, die im öffentlichen Interesse 
liegen, sind bevorzugt zu behandeln. 

(5) Der Geologischen Bundesanstalt können von der Bundesministerin oder dem Bundesminister für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur im öffentlichen Interesse liegende wissenschaftliche Arbeiten 
übertragen werden, sofern die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben dieser Anstalt durch solche 
Arbeiten nicht beeinträchtigt wird. Ein Anspruch auf ein Entgelt für solche Arbeiten besteht nicht. Die 
Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur kann der Anstalt auch 
Forschungsaufträge und Aufträge zur Durchführung sonstiger wissenschaftlicher Untersuchungen unter 
Anwendung der §§ 12, 13 in Verbindung mit § 18a Abs. 1 Z 2 erteilen. 

§ 18a. (1) Der Geologischen Bundesanstalt kommt insofern Rechtspersönlichkeit zu, als sie 
berechtigt ist, im eigenen Namen 

 1. durch unentgeltliche Rechtsgeschäfte Vermögen und Rechte zu erwerben; 

 2. Verträge über die Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten in ihrem Aufgabenbereich im 
Auftrag Dritter (einschließlich Bundesdienststellen) abzuschließen; 

 3. Druckwerke, Ton-, Bild- und sonstige Datenträger, Repliken sowie sonstige Artikel, die mit der 
Tätigkeit der Anstalt in unmittelbarem Zusammenhang stehen, beispielsweise durch Beteiligung 
an Gesellschaften und Genossenschaften herzustellen bzw. zu verlegen und zu vertreiben sowie 
von ihr entwickelte Methoden und deren Ergebnisse zu vertreiben; 

 4. Fachveranstaltungen durchzuführen; 

 5. mit Genehmigung der Bundesministerin oder des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur die Mitgliedschaft zu Vereinen, anderen juristischen Personen und zwischenstaatlichen 
Organisationen, deren Zweck ihren Aufgaben entspricht, zu erwerben; 

 6. Förderungen des Bundes, soweit sie im Zusammenhang mit der Beteiligung an internationalen 
Forschungsprogrammen stehen, sowie Förderungen anderer Rechtsträger entgegenzunehmen; 

 7. von Vermögen und Rechten, die sie aus Rechtsgeschäften gemäß Z 1 bis 6 erworben hat, zur 
Erfüllung ihrer Zwecke Gebrauch zu machen. 

(2) Im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit wird die Geologische Bundesanstalt durch ihre Leiterin oder 
ihren Leiter vertreten. Bei der Durchführung von Verträgen im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit kann die 
Leiterin oder der Leiter die oder den im jeweiligen Vertrag mit der Vertragserfüllung verantwortlich 
betraute Dienststellenangehörige oder betrauten Dienststellenangehörigen (Projektleiterin/Projektleiter) 
zum Abschluss der für die Vertragserfüllung erforderlichen Rechtsgeschäfte namens der Anstalt und zur 
Verfügung über Geldmittel im Rahmen der Einnahmen aus diesen Verträgen ermächtigen. Für 
Verbindlichkeiten, die im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit entstehen, trifft den Bund keine Haftung. 

(3) Auf Arbeitsverhältnisse im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit ist das privatrechtlich jeweils 
erforderliche Gesetz, wie zum Beispiel das Angestelltengesetz, anzuwenden. 

(4) Soweit die Anstalt im Rahmen ihrer Teilrechtsfähigkeit tätig wird, hat sie die Grundsätze eines 
ordentlichen Kaufmannes zu beachten. Sie hat der Bundesministerin oder dem Bundesminister für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur in der von dieser oder diesem festzusetzenden Form jährlich einen 
Gebarungsvorschlag sowie einen Rechnungsabschluss vorzulegen. Die Geschäftsabwicklung, die 
Buchführung sowie die sonstige Vermögens-, Personal- und Inventarverwaltung im Rahmen des Abs. 1 
kann die Anstalt selbst besorgen oder durch Dritte besorgen lassen; gegen Entgelt können auch 
Einrichtungen des Bundes damit beauftragt werden. 

(5) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur kann 
Wirtschaftstreuhänderinnen oder Wirtschaftstreuhänder mit der Prüfung der teilrechtsfähigen Gebarung 
der Anstalt hinsichtlich der Erfüllung der Verpflichtungen eines ordentlichen Kaufmanns beauftragen. 
Die Kosten dafür sind von der Anstalt zu ersetzen. 

(6) Die Geologische Bundesanstalt als teilrechtsfähige Einrichtung unterliegt nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen bei Besorgung ihrer Angelegenheiten der Aufsicht der Bundesministerin oder 
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie der Kontrolle des Rechnungshofes. Die 
Aufsicht erstreckt sich auf: 

 1. die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen, 

 2. die Erfüllung der der Geologischen Bundesanstalt obliegenden Aufgaben. 

(6a) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur ist 
berechtigt, sich über alle Angelegenheiten der Geologischen Bundesanstalt zu informieren. Die 
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Geologische Bundesanstalt ist verpflichtet, der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur Auskünfte über alle Angelegenheiten der Geologischen Bundesanstalt zu 
erteilen, Geschäftsstücke und Unterlagen über die von ihr oder ihm bezeichneten Gegenstände 
vorzulegen, von ihr oder ihm angeordnete Erhebungen anzustellen und Überprüfungen an Ort und Stelle 
vornehmen zu lassen. 

(6b) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat im 
Rahmen ihres oder seines Aufsichtsrechts den ihrem oder seinem Genehmigungsvorbehalt oder 
Untersagungsrecht unterliegenden Entscheidungen die Genehmigung zu verweigern oder die 
Durchführung von in Aussicht genommenen Maßnahmen zu untersagen, wenn die betreffende 
Entscheidung: 

 1. von einem unzuständigen Organ herrührt; 

 2. unter Außerachtlassung von Verfahrensvorschriften zustande gekommen ist, bei deren 
Einhaltung das Organ zu einer anderen Entscheidung hätte kommen können; 

 3. im Widerspruch zu geltenden Gesetzen und Verordnungen steht, insbesondere auch wegen einer 
damit erfolgten Diskriminierung auf Grund des Geschlechts; 

 4. wegen der finanziellen Auswirkungen nicht durchführbar ist; 

 5. wegen der organisatorischen Auswirkungen die Geologische Bundesanstalt oder einzelne 
Bereiche an der Erfüllung ihrer Aufgaben hindert. 

(6c) Die Geologische Bundesanstalt ist im Fall des Abs. 6b verpflichtet, den der Rechtsanschauung 
der Bundesministerin oder des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Kultur entsprechenden 
Rechtszustand mit den ihr rechtlich zu Gebote stehenden Mitteln bei sonstiger Ersatzvornahme durch die 
Bundesministerin oder den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur unverzüglich 
herzustellen. 

(7) Die Übernahme von wissenschaftlichen Arbeiten gemäß Abs. 1 Z 2 ist nur zulässig, wenn 
dadurch die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Anstalt nicht beeinträchtigt wird. Ein 
schriftlicher Vertrag ist auszufertigen, der insbesondere den Ersatz der Kosten zu enthalten hat. Die 
Vereinbarung eines darüber hinausgehenden Entgeltes ist zulässig. Die Verträge sind vom Leiter oder der 
Leiterin der Geologischen Bundesanstalt zu unterfertigen. Wenn die zu vereinbarende Tätigkeit 
voraussichtlich länger als ein Jahr dauern wird oder das zu vereinbarende Gesamtentgelt eines derartigen 
Vertrages EUR 400.000,- übersteigt, bedarf der Vertragsabschluss der vorherigen Genehmigung der 
Bundesministerin oder des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Über die Erteilung 
dieser Genehmigung ist innerhalb eines Monats zu entscheiden. Erfolgt binnen eines Monats keine 
diesbezügliche Entscheidung der Bundesministerin oder des Bundesministers gilt die Genehmigung als 
erteilt. Wenn es sich voraussichtlich um laufende gleiche Arbeiten handelt und die Bundesministerin oder 
der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur die Leiterin oder den Leiter zum Abschluss 
solcher Verträge generell ermächtigt, entfällt die Vorlage des Vertragsentwurfs im Einzelfall. 

(8) Die für die Durchführung von Arbeiten gemäß Abs. 1 sowie die für die Inanspruchnahme der 
Ressourcen dieser Anstalt zu entrichtenden Kostenersätze sind im Sinne des § 17 Abs. 5 des 
Bundeshaushaltsgesetzes, BGBl. Nr. 213/1986, zweckgebunden für die Nutzung von Personal, Räumen, 
Geräten und Dienstleistungen der Anstalt zu verwenden. 

(9) Die Geologische Bundesanstalt kann die von ihr genutzten Räumlichkeiten und Liegenschaften 
nach Maßgabe der einschlägigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Bundes auch natürlichen und 
juristischen Personen außerhalb des Bundes zur Verfügung stellen, soweit sie hiedurch bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben nicht beeinträchtigt wird. Diesbezügliche Vereinbarungen bedürfen jedoch der 
Genehmigung durch die Bundesministerin oder den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur. Diese oder dieser kann jedoch im Rahmen der haushaltsrechtlichen Bestimmungen der Leiterin 
oder dem Leiter das Recht zur Entscheidung ohne Genehmigungsvorbehalt übertragen. Abs. 8 ist 
sinngemäß anzuwenden. 

(10) Auf Diensterfindungen gemäß § 7 Abs. 3 Patentgesetz, BGBl. Nr. 259/1970, die an der 
Geologischen Bundesanstalt im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienst- oder 
Ausbildungsverhältnisses zum Bund oder im Rahmen eines Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses zur 
Geologischen Bundesanstalt gemacht werden, ist das Patentgesetz mit der Maßgabe anzuwenden, dass die 
Geologische Bundesanstalt als Dienstgeber gemäß § 7 Abs. 2 Patentgesetz gilt. Jede Diensterfindung ist 
der Leiterin oder dem Leiter der Geologischen Bundesanstalt unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. Will 
die Geologische Bundesanstalt die Diensterfindung zur Gänze oder ein Benützungsrecht daran für sich in 
Anspruch nehmen, hat sie dies der Erfinderin oder dem Erfinder innerhalb von drei Monaten mitzuteilen. 
Andernfalls steht dieses Recht der Erfinderin oder dem Erfinder zu. Einnahmen der Geologischen 
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Bundesanstalt aus der Patentverwertung sind im Sinne des § 17 Abs. 5 des Bundeshaushaltsgesetzes, 
BGBl. Nr. 213/1986, zweckgebunden für die Nutzung von Personal, Räumen, Geräten und 
Dienstleistungen der Geologischen Bundesanstalt zu verwenden. 

§ 19. (1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat 
unbeschadet des § 5 des Bundesministeriengesetzes, BGBl. Nr. 76/1986, im Sinne des § 18 dieses 
Bundesgesetzes für die Geologische Bundesanstalt eine Anstaltsordnung zu erlassen. 

(2) Die Anstaltsordnung hat insbesondere nähere Bestimmungen zu enthalten über: 

 1. die organisatorische Gliederung der Anstalt, 

 2. die nähere Regelung für den Dienstbetrieb sowie für die Inanspruchnahme der Leistungen der 
Anstalt, 

 3. die Erstellung von Arbeitsprogrammen und Tätigkeitsberichten, 

 4. die Zusammenarbeit der Anstalt mit anderen Bundesdienststellen. 

(3) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 74/2004) 

§ 20. (1) Die Höhe der für die Inanspruchnahme der Tätigkeit der Anstalt zu entrichtenden Entgelte 
ist nach dem Grundsatz der Kostendeckung in einem Anstaltstarif im Einvernehmen mit der 
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen festzusetzen, wobei in Fällen, in denen die 
Anstaltstätigkeit überwiegend im öffentlichen Interesse liegt, die Ermäßigung oder Erlassung des Entgelts 
vorgesehen werden kann. 

(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. Nr. 663/1989.) 

§ 21. (1) Die Bestimmungen des Lagerstättengesetzes, BGBl. Nr. 246/1947, bleiben unberührt. 

(2) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 47/2000) 

Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 

§ 22. (1) Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ist eine Einrichtung des Bundes. Sie 
führt die Kurzbezeichnung “MET AUSTRIA” und untersteht der Bundesministerin oder dem 
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur. 

(2) Ihre Aufgaben umfassen insbesondere: 

 1. Führung eines meteorologischen Dienstes insbesondere für synoptische, klimatologische und 
aerologische Zwecke, einschließlich des Betriebes von entsprechenden Observatorien, 
Laboratorien, Meßnetzen, von geeigneten Einrichtungen zur Beobachtung der freien Atmosphäre 
und des Empfangs sowie der Verarbeitung von Satellitendaten; 

 2. Führung eines geophysikalischen Dienstes insbesondere für seismische, erdmagnetische, 
gravimetrische und geoelektrische Zwecke, einschließlich des Betriebes von entsprechenden 
Observatorien, Laboratorien und Meßnetzen; 

 3. Behandlung einschlägiger meteorologischer und geophysikalischer Fragen des Umweltschutzes; 

 4. Arbeiten zur klimatologischen und geophysikalischen Landesaufnahme Österreichs; 

 5. Forschung im gesamten Bereich der Meteorologie und Geophysik einschließlich ihrer 
Randgebiete, 

 6. Auskunfts-, Gutachter- und Beratungstätigkeit für die Bundesverwaltung, Gebietskörperschaften 
und sonstige natürliche und juristische Personen; 

 7. Förderung  der interdisziplinären Zusammenarbeit von Meteorologie und Geophysik mit anderen 
wissenschaftlichen Fachgebieten; 

 8. Sammlung, Bearbeitung und Evidenzhaltung der Ergebnisse meteorologischer und 
geophysikalischer Untersuchungen und Beobachtungen für das gesamte Bundesgebiet sowie 
Information und Dokumentation in allen Bereichen. Diesbezügliches Datenmaterial ist der 
Zentralanstalt auf Verlangen von Bundesdienststellen kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

 9. Bereithaltung meteorologischer und geophysikalischer Daten und Informationen für das 
staatliche Krisenmanagement und vergleichbare internationale Überwachungseinrichtungen 
hinsichtlich der Beherrschung von der Natur oder von Menschen ausgelöster Katastrophen. 

(3) Die Anstalt hat bei ihrer Tätigkeit auf die Entwicklung der Wissenschaften sowie auf die 
Wirtschaftlichkeit der Durchführung ihrer Aufgaben Bedacht zu nehmen. 

(4) Sofern es die Erfüllung der fachlichen Aufgaben für die Bundesverwaltung zuläßt, hat die Anstalt 
auch anderen natürlichen und juristischen Personen im Rahmen ihres Aufgabenbereiches Leistungen zu 
erbringen. Arbeiten für Gebietskörperschaften und Arbeiten, die im öffentlichen Interesse gelegen sind, 
sind bevorzugt zu behandeln. 
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(5) § 2 des Bundesgesetzes vom 22. Oktober 1947 über die Durchforschung des Bundesgebietes 
nach nutzbaren Mineralien (Lagerstättengesetz), BGBl. Nr. 246, gilt sinngemäß. 

(6) Die meteorologischen und geophysikalischen Daten sind als Datensätze in einer Datenbank 
gemäß der Urheberrechtsnovelle 1997, BGBl. I Nr. 25/1998, zu halten. Die gesammelten und/oder 
erstellten Daten sind weder amtliche Werke im Sinne des Urheberrechtsgesetzes noch Daten im Sinne des 
Umweltinformationsgesetzes, mit Ausnahme solcher über die Boden-, Gewässer- und Luftgüte gemäß 
Abs. 2 Z 3. Allenfalls gemäß Umweltinformationsgesetz zugänglich gemachte Daten dienen 
ausschließlich der Information über Fragen des Umweltschutzes und dürfen keinesfalls kommerziell 
verwendet werden. 

§ 23. (1) Wissenschaftliche Arbeiten schließen auch Arbeiten ein, die mit standardisierten 
wissenschaftlichen Methoden Aussagen oder Vorhersagen über die zeitliche und/oder räumliche 
Verteilung meteorologischer oder geophysikalischer Größen treffen einschließlich der anschaulichen 
Darstellung und Präsentation der Ergebnisse. 

(2) § 18 Abs. 5, § 18a sowie die §§ 19 und 20 gelten sinngemäß. 

Österreichisches Archäologisches Institut 

§ 24. (1) Das Österreichische Archäologische Institut ist eine Einrichtung des Bundes. Es untersteht 
der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur. 

(2) Seine Aufgaben umfassen Forschung und Dokumentation sowie Information über deren 
Ergebnisse auf dem Gebiet der Archäologie. Weitere Festlegungen können im Rahmen der 
Anstaltsordnung durch Verordnung der Bundesministerin oder des Bundesministers für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur getroffen werden, wobei insbesondere auf die Aufgaben und die 
Organisationsstruktur der Universität Wien in Hinblick auf einen effizienten Ressourceneinsatz Bedacht 
zu nehmen ist. 

(3) § 18 Abs. 5, § 18a sowie die §§ 19 und 20 gelten sinngemäß. 

§ 25. Die innere Organisation des Österreichischen Archäologischen Instituts ist durch Verordnung 
der Bundesministerin oder des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Kultur festzulegen. 

§ 24 Abs. 2 letzter Satz gilt sinngemäß. Einnahmen des Österreichischen Archäologischen Instituts, die 
über den Ersatz von Kosten hinausgehen und nicht unter § 24 Abs. 3 fallen, sind im Sinne des § 17 Abs. 5 
des Bundeshaushaltsgesetzes, BGBl. Nr. 213/1986, unter Bedachtnahme auf seine Aufgaben (§ 24 
Abs. 2) zweckgebunden für Personalausgaben sowie Aufwendungen für Geräte und Einrichtungen sowie 
Betriebsmittel und sonstige Aufgaben zu verwenden. 

Institut für Österreichische Geschichtsforschung 

§ 26. (1) Das Institut für Österreichische Geschichtsforschung ist eine Einrichtung des Bundes. Es 
untersteht der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur. 

(2) Seine Aufgaben umfassen Forschung und Dokumentation sowie Information über deren 
Ergebnisse auf dem Gebiet der österreichischen Geschichte in ihrem internationalen Kontext und die 
vertiefte Forschung und Ausbildung im Bereich der österreichischen Geschichtswissenschaften unter 
Einschluss der Historischen Hilfswissenschaften, insbesondere auch die Abhaltung von Lehrgängen, die 
Abnahme von Staatsprüfungen und die Vergabe von Stipendien. Weitere Festlegungen können im 
Rahmen der Anstaltsordnung durch Verordnung der Bundesministerin oder des Bundesministers für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur getroffen werden, wobei insbesondere auf die Aufgaben und die 
Organisationsstruktur der Universität Wien in Hinblick auf einen effizienten Ressourceneinsatz Bedacht 
zu nehmen ist. 

(3) § 18 Abs. 5, § 18a sowie die §§ 19 und 20 gelten sinngemäß. 

§ 27. Der § 25 gilt sinngemäß. 

Bundesmuseen 

§ 31. (1) Die Bundesmuseen, die nicht unter das Bundesmuseen-Gesetz 2002, BGBl. I Nr. 14/2002 
fallen, sind Einrichtungen des Bundes. Sie unterstehen der zuständigen Bundesministerin oder dem 
zuständigen Bundesminister. 

(2) Ihre Aufgaben umfassen insbesondere: 

 1. Sammeln: Planmäßiger Aufbau der bereits bestehenden Sammlungen durch jedes 
Bundesmuseum auf seinem Fachgebiet, im Bedarfsfall Anlage neuer Sammlungen. 

 2. Bewahren: Prüfung der Sammlungen nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft auf ihren 
Erhaltungszustand und Setzung geeigneter Maßnahmen zur Restaurierung und Sicherung. 
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 3. Erschließen: 

 a) Darbietung ausgewählter Objekte der Sammlungen für die Öffentlichkeit durch ständige 
Schausammlungen sowie fallweise zusätzliche Ausstellungen, 

 b) Bestimmung, Inventarisierung und Katalogisierung der Bestände des jeweiligen Museums, 
Herausgabe wissenschaftlicher Publikationen sowie die wissenschaftliche Begutachtung auch 
nicht musealer Bestände unter Ausschluß finanzieller Schätzungsgutachten, 

 c) Forschung im Fachgebiet des betreffenden Museums, 

 d) die Bundesmuseen haben auf Ersuchen museale Einrichtungen anderer Rechtsträger in ihrem 
Fachgebiet zu beraten. 

(3) Die Einnahmen aus Entgelten für Leistungen der Bundesmuseen sind, soweit sie nicht im 
Zusammenhang mit der Aufgabenstellung gemäß Abs. 2 Z 3 lit. a stehen oder nicht unter § 31a fallen, im 
Sinne des § 17 Abs. 5 des Bundeshaushaltsgesetzes als zweckgebundene Einnahmen zur Abdeckung der 
dadurch entstehenden Mehrausgaben sowie unter Bedachtnahme auf die Aufgaben des jeweiligen 
Bundesmuseums für Personalausgaben, für Aufwendungen für Geräte und Einrichtung sowie 
Betriebsmittel und für sonstige Aufwendungen zu verwenden. 

(4) Die Bundesmuseen gemäß Abs. 1 können die von ihnen genutzten Räumlichkeiten und 
Liegenschaften nach Maßgabe der einschlägigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Bundes auch 
natürlichen und juristischen Personen außerhalb des Bundes zur Verfügung stellen, soweit sie hiedurch 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht beeinträchtigt werden. Diesbezügliche Vereinbarungen bedürfen 
der Genehmigung durch die zuständige Bundesministerin oder den zuständigen Bundesminister. Diese 
oder dieser kann jedoch im Rahmen der haushaltsrechtlichen Bestimmungen der Leiterin oder dem Leiter 
eines Bundesmuseums gemäß Abs. 1 das Recht zur Entscheidung ohne Genehmigungsvorbehalt 
übertragen. Im übrigen ist Abs. 3 anzuwenden. 

§ 31a. (1) Den Bundesmuseen kommt insofern Rechtspersönlichkeit zu, als sie berechtigt sind, 

 1. durch unentgeltliche Rechtsgeschäfte, gemischte Schenkungen (mit Ausnahme von Förderungen 
aus Bundesmitteln) oder Sponsorverträge Vermögen und Rechte zu erwerben oder Überschüsse 
zu erzielen, die in den jährlichen Rechnungsabschlüssen auszuweisen sind, und hievon mit 
Ausnahme der Veräußerung von Sammlungsobjekten im eigenen Namen zur Erfüllung ihrer 
Zwecke Gebrauch zu machen; 

 2. Verträge über die Durchführung von Arbeiten im Auftrag Dritter in sinngemäßer Anwendung des 
§ 18 Abs. 7 und 8 abzuschließen; 

 3. außerbudgetäre Sonderausstellungen und sonstige Fachveranstaltungen auf der Grundlage 
vorausschauender Planung und im Einvernehmen mit der zuständigen Bundesministerin oder 
dem zuständigen Bundesminister durchzuführen; 

 4. Druckwerke, Ton- und Bildträger, Repliken, Andenkenartikel und ähnliche Gegenstände, die mit 
der Tätigkeit der Bundesmuseen in unmittelbarem Zusammenhang stehen, herzustellen bzw. zu 
verlegen und in Bundesmuseen sowie im Rahmen ihrer Ausstellungstätigkeit zu vertreiben. 
Soweit Rechte des Bundes dadurch berührt sind, ist deren Verwertung für die vorangeführten 
Zwecke unentgeltlich zu gestatten; 

 5. mit Genehmigung der zuständigen Bundesministerin oder des zuständigen Bundesministers die 
Mitgliedschaft zu Vereinen, anderen juristischen Personen und zwischenstaatlichen 
Organisationen zum Zweck der Förderung von Museumsaufgaben zu erwerben. 

(2) Auf Dienstverträge, die im Rahmen des Abs. 1 abgeschlossen werden, ist das privatrechtlich 
jeweils erforderliche Gesetz, beispielsweise das Angestelltengesetz, anzuwenden. 

(3) Ein Bundesmuseum wird im Rahmen seiner Tätigkeit nach Abs. 1 durch die Leiterin oder den 
Leiter oder nach Maßgabe der Museumsordnung durch deren oder dessen Stellvertreterin oder 
Stellvertreter nach außen vertreten. Über grundsätzliche und längerfristige Entscheidungen des jeweiligen 
Bundesmuseums, insofern ihm Rechtspersönlichkeit zukommt, sind die zuständigen Organe des 
Dienststellenausschusses durch die Leiterin oder den Leiter, durch deren oder dessen Stellvertreterin oder 
Stellvertreter, zu informieren. 

(4) Für Verbindlichkeiten, die aus Rechtsgeschäften gemäß Abs. 1 entstehen, trifft den Bund keine 
Haftung. 

(5) Soweit die Bundesmuseen im Rahmen des Abs. 1 tätig werden, haben sie nach den Grundsätzen 
eines ordentlichen Kaufmanns zu gebaren. Sie haben der zuständigen Bundesministerin oder dem 
zuständigen Bundesminister jährlich einen Gebarungsvorschlag sowie einen Rechnungsabschluss 
vorzulegen und jederzeit Einsicht in die Gebarungsunterlagen zu gewähren. Die Geschäftsabwicklung, 
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die Buchführung sowie die sonstige Vermögens-, Personal- und Inventarverwaltung im Rahmen des 
Abs. 1 können die betreffenden Bundesmuseen selbst besorgen oder durch Dritte besorgen lassen; gegen 
Entgelt können auch Einrichtungen des Bundes damit beauftragt werden. 

(6) Soweit Bundesmuseen im Rahmen des Abs. 1 dem Bund Geldmittel zur Einstellung von 
Bundesbediensteten gemäß Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBl. Nr 86, zur Verfügung stellen, sind 
diese Geldmittel im Sinne des § 17 Abs. 5 des Bundeshaushaltsgesetzes zweckgebunden für die 
Personalkosten dieser Bundesbediensteten zu verwenden. 

(7) Die Tätigkeit der Bundesmuseen gemäß Abs. 1 wird frei von Weisungen des zuständigen 
Bundesministers ausgeübt. 

(8) Die Tätigkeit der Bundesmuseen gemäß Abs. 1 unterliegt der Aufsicht des Bundes und der 
Kontrolle durch den Rechnungshof. § 18a Abs. 6 bis 6c gilt sinngemäß. 

§ 32. (1) Für jedes Bundesmuseum ist von der zuständigen Bundesministerin oder vom zuständigen 
Bundesminister eine Museumsordnung zu erlassen. 

(2) Die Museumsordnung hat insbesondere nähere Bestimmungen zu enthalten über: 

 1. die organisatorische Gliederung des Museums, 

 2. die nähere Regelung für den Dienstbetrieb sowie für die Inanspruchnahme der Leistungen der 
Anstalt, 

 3. die Erstellung von Arbeitsprogrammen und Tätigkeitsberichten, 

 4. die Zusammenarbeit des Museums mit anderen Bundesdienststellen und mit fachverwandten 
Einrichtungen. 

Bibliotheken der wissenschaftlichen Einrichtungen im Bereich des Bundesministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur und der Bundesmuseen 

§ 33. (1) Die Bibliotheken der Einrichtungen gemäß §§ 17 bis 32 haben bei Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben auf die Koordination und Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken unter Berücksichtigung 
der Bedürfnisse der Wissenschaft und Forschung sowie der Öffentlichkeit zu achten. 

(2) Für die in Abs. 1 genannten Bibliotheken ist von der Bundesministerin oder dem Bundesminister 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur nach Anhörung der eine Bibliotheksordnung und von der Leiterin 
oder dem Leiter der Bibliothek eine Benützungsordnung zu erlassen. 

(3) Die Bibliotheksordnung hat insbesondere nähere Bestimmungen über folgende Angelegenheiten 
zu enthalten: 

 a) Richtlinien für die Benützung einschließlich der Einrichtung wissenschaftlicher Handapparate, 

 b) Die Ordnung und Sicherheit in der Bibliothek und ihre Sicherstellung durch Androhung 
beziehungsweise Verhängung von angemessenen Benützungsbeschränkungen beziehungsweise 
Benützungsverboten unter Begutachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit der Mittel, 

 c) Die Sicherstellung des Inventars und der Bestände der Bibliothek und die Leistung von 
Entschädigungen im Falle der Beschädigung, des Verlustes oder der Zerstörung durch den 
Benützer sowie der verspäteten Rückstellung entlehnter Werke, 

 d) Richtlinien über Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek. 

F. SONSTIGE WISSENSCHAFTLICHE EINRICHTUNGEN MIT EIGENER 
RECHTSPERSÖNLICHKEIT 

§ 36. (1) Insbesondere können nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

 1. Dachorganisationen, innerhalb derer rechtlich selbständige wissenschaftliche Institutionen 
zusammengeschlossen sind, 

 2. Institutionen, die durch den Betrieb rechtlich unselbständiger Forschungseinrichtungen für die 
österreichische Wissenschaft und Wirtschaft, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen, 
wesentliche Forschungsgebiete behandeln, 

 3. Einrichtungen privatrechtlicher Natur, an denen der Bund oder andere Gebietskörperschaften 
beteiligt sind, Förderungsbeiträge gemäß Abs. 2 gewährt werden. 

(2) Förderungsbeiträge gemäß Abs. 1 können insbesondere gewährt werden: 

 1. zur Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse, 

 2. für die Förderung der Zusammenarbeit und des Erfahrungsaustausches zwischen Forscherinnen 
und Forschern, 

 3. für die Abhaltung und Unterstützung wissenschaftlicher Tagungen, 
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 4. für internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit, 

 5. für die Durchführung von Forschungen und Studien, 

 6. für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 

 7. für die Unterstützung wissenschaftlicher Zeitschriften und anderer Veröffentlichungen, 

 8. für den Betrieb wissenschaftlicher Hilfsdienste. 

§ 37. Das vom Österreichischen Bundesinstitut für den wissenschaftlichen Film in der 
Teilrechtsfähigkeit erworbene Vermögen wird der Universitätsbibliothek Wien übertragen. Die 
Universitätsbibliothek Wien haftet jedoch nur bis zur Höhe des übernommenen Vermögens anteilsmäßig 
für noch offene, in Geld zu entrichtende Verbindlichkeiten des aufgelösten Instituts. 

§ 38. (1) § 30a und § 37 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 49/1997 treten mit 
1. Februar 1997 in Kraft. 

(2) § 1 Abs. 1 Z 7, § 1 Abs. 2 Z 4, die §§ 8, 10, 13, 18 und 18a, § 22 Abs. 1, § 22 Abs. 2 Z 9, § 22 
Abs. 6, § 23, § 26 Abs. 2 und § 38 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 47/2000 treten mit 
1. Juli 2000 in Kraft und die §§ 2, 3, § 13 Abs. 4, § 14 und § 21 Abs. 2 mit 1. Juli 2000 außer Kraft. 

(3) § 15 Abs. 2 fünfter Satz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 136/2001 tritt mit 
1. Jänner 2002 in Kraft. 

(4) § 30a tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2000 außer Kraft. 

(4) Die Überschrift “Österreichische Nationalbibliothek”, die §§ 28, 29 und 30 in der Fassung des 
BGBl. I Nr. 14/2002 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2001 außer Kraft. 

§ 39. Mit der Vollziehung der §§ 8 Abs. 2, 11 Abs. 2 und 13 Abs. 2 ist die Bundesregierung, 
hinsichtlich des § 8 Abs. 1 die Bundesministerin oder der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Verkehr, Innovation und 
Technologie, hinsichtlich der §§ 31 bis 33 die zuständige Bundesministerin oder der zuständige 
Bundesminister und hinsichtlich der übrigen Bestimmungen die Bundesministerin oder der 
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Kultur betraut. 

ARTIKEL II 

(Anm.: Änderung des Forschungsförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 377/1967) 

ARTIKEL III 

Übergangsregelungen, Inkrafttreten, Vollziehung 

(1) Der Österreichische Rat für Wissenschaft und Forschung und die Österreichische Konferenz für 
Wissenschaft und Forschung gemäß Art. I §§ 2 und 4 dieses Bundesgesetzes sind innerhalb von 6 
Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu konstituieren. 

(2) Die Organe des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung gemäß Art. II Z 3, 4, 6, 7 
und 8 und das Präsidium des Forschungsförderungsfonds für die gewerbliche Wirtschaft gemäß Art. II 
Z 10 sind inner halb von 6 Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu konstituieren. Bis zur 
Konstituierung dieser Organe werden deren Aufgaben von den bisherigen Organen wahrgenommen. 

(3) § 49 Abs. 4 des Universitäts-Organisationsgesetzes tritt außer Kraft. 

(3a) Die Aufhebung des § 3 Abs. 1 Z 3 und der §§ 4 und 5 durch das Bundesgesetz, BGBl. 
Nr. 407/1991, tritt am 1. Juli 1991 in Kraft. 

(3b) Ein Bericht gemäß § 8 Abs. 2 in der durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 407/1991 geänderten 
Fassung ist erstmals im Jahr 1994 zu legen. 

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind hinsichtlich Art. I § 8, § 11 Abs. 2 und § 13 
Abs. 4 die Bundesregierung, hinsichtlich des Art. I § 2, § 3 Abs. 1 und 3, § 4, § 5 und der §§ 15 und 16 
sowie 18 bis 30 und des Art. II Z 1 bis 16 der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, 
hinsichtlich des Art. II Z 17 der Bundesminister für Finanzen, im übrigen alle Bundesminister nach 
Maßgabe ihres Wirkungsbereiches betraut. 


